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hinftct)ilich §eimat= unb Staturfdju^ beruhigenbe Sufldje»
rungen geben fonnte. ®te eigentlichen Staturfehutjgebiete
Zwifdjen her ©taatSftrajje unb ber @ifenbat)n, forste bet
ganze fogenonnte mit bem ©iranbbaö bleiben
für aüe 3ufu.rïft non biefer neuen Unternehmung unbe»

rührt. ®ie gteunbe be§ fpeimat» unb SkrtutfctjuheS wer»
ben ein wac|fameS Stege haben auf bie ©ntwidlung bie=

fer Qnbuftrie unb inSbefonbere barauf ihr Stegenmert
rieten müffen, baff bie baulichen Anlagen bas fdjöne
©tranbbilb beS SlltenrheinS nicht oerunftaKen.

Sie Siegelung I» SrtwifiMiitiefeiw.
(3lu§ einem Referate non Çïtt. Staiionalret ©firmer,

@t. (fatten.)

infolge ber ftetig fteigenben SJtaterialprelfe unb ben

©chwanfungen unb ber Unficherheit ber SJtarftlage lehnte
man fid) gerne an bie bon ben BerufSoerbänben a«S»

gearbeiteten Tarife unb Berechnungen. ®ieS ging fo
lange, bis ber |>öhepunft erreicht mar unb bie ixbeitS»
auftrage genügenb einliefen, ©te milbe ^onïurrenj, bie

auS obgenannten ©rünben ebenfalls an Borfid|t gebunben,
fetjte wiebet ein. Sie BerbanbS=®iSziplin loderte fiüj
unb führte p güftänben unb ©rfcheinungen, bie auf bis
®auet unhaltbar firtb. ®urd) biefe Botfommniffe loderte
fief) auch baS Zutrauen ber Behörben gegenüber ben

Tarifen unb Berechnungen ber BerufSoerbänbe. Söenn
mir baSfelbe »ieber prüdgemlrmen woüen, muff baS

gange Verfahren auf einer anbern BaftS mieber aufge»
baut werben. ®aS ©pftem ber fiarren Tarife muff bei

gröfjern Arbeiten ben Berechnungen oon $aü p $aü
weichen.

®ie Berhaltniffe unb Umfiästbe weichen in ben oet»
fdjiebeuen ©egenben unb Bauobjeften öfters wefentlief)
ooneinanber. Sluf bieS ift bei ber Salfutierung Siüdficbt

p nehmen. 28ir müffen barauf bringen, baf auch bie
unterbietenbe Sîonfutrenz ihre ißreife p Mfülteren hot
unb bei ber Bergebung mitrechnen muff. 2tad) bie Be»

hörben füllen fich in baS StedjnwtgSwefen einleben, bamit
fie bie Sticpgteit ber Angaben, bie belegt fein müffen,
prüfen tonnen.

©ine Konferenz jmifdhen be« BermaltungSorganen
ber Bu«belbet)örben unb ber Baugruppe A beS Schweizer.
©ewerbeoetbanbeS hat Siicf)ilraten gefc|affen, nact) benen

nun ba§ ©ubmiffionSmefen geregelt werben foü. SBerra

nun an bie praftifcf)e Söfung biefer Aufgabe hetonge»
treten werben foil, ftnb brei $unfte erforberlidj.

3fn erfter Sinie bie ©rfteüung eines gormularS, auf
bem bie Beregnungen ber Behörben oorgelegt werben
foüen. ®a§ ©d|ema biefeS Formulars ift für fâmllidje
BerufSgruppen mögMsft einheitlich p gefialten. Stach
bie Itonturreng hat bie gleichen Formulare p benähen,
ffiaburch erzielen mir eine einheitliche Beregnung, ber
auc| bie Behörben folgen tonnen. @§ ift oon SBi^tig«
feit, bafj ftch bie Behörben oon ber Silct)tigfelt ber tat»
futterten unb belegten greife überzeugen fönnen. Sie
metben bann angehalten, fetbft mitzurechnen unb ftch in
baS ©pftem einzuleben. ®teS mürbe bazu führen, bap
bie eingegebenen greife nidht mehr fo gemattige Unter»
fchiebe zeWfitcn unb ben ©d|feier ber Unteeüheit etwas
lüfteten. Qu zweiter Sinie ruft bie @ad|e einer neutraten
Beredf)nungSfieEe ber BerufSoerbänbe. $eber Berufs»
oerbanb hat eine Bere^nungSfteße ju fetjaffen. gür Ber»
bänbe, bie nie^t für biefen 3®ed gefdptte§ fßerfonal be=

ft^en, bürfte eS angezeigt fein, fich hiefür zufammenzutun
unb bie Strbeit einer gemeinfamen BerechnungSfieüe zu
übertragen. - 3« ©t. ©alten befi|en mir bereits eine @e»

fd)äftSfteüe beS ft. gaïïifc^ appens®öifc^en ©ewerbeoer»
banbeS. ®ort befiehl eiae BerechnungSfteüe, weldfe auch

für weitere BerufSoerbänbe foldje Arbeiten burchführen
tonnte. @S mürbe nur beS ©inlebenS in bie Beredp
nungen ber fpezieüen Berufe bebürfen. ®ieS märe unter
Beziehung einiger bewährter ^ßrafeifer beS betreffenden

Berufes leicht möglich, lufgabe biefer- Betedpungëfielle
märe, bei einer in Betracht faüenben Baute bie Arbeiten
unabhängig oon ben Beregnungen ber einzelnen ée=

metber, oon [ich au§ zu berechnen, ©eben bann bie

Berechnungen ber Äonterrenten über baS oorgefehriebene
SStafj. auSeinanber, ift oon ber oergebenben Behörbe baS

Stefultat ber BeredfjmmgSfteüe einzuholen, ©trte
ferenz fänttlidher Bewerber foü bann bie Bered^itgmtg
ber einzelnen ©tngaben überprüfen, nac| beren SRefuttat
bann bie ©ingaben zu »ergeben mären. — 3n britter
Sinie : ©ine bebeutimgSooüe Stoße fpielt bei ben Bere^»

nungen bie llnfofienermtttlung. ®iefe oariiert unter ben

einzelnen Betrieben gewaltig, gibt eS bo<| fol^e, roeldje
tetae IMofien hoben moüen ®ie UntenntniS in ber

©ac|e fann nur behoben metben tourdj eine richtige Buch»

führung. Stun gibt eS oetkhiebene ©pfteme oon Bu^=
hattungen, bie für manche ferner oerftänblicf? unb ni|t
leiert fcur>hfubrbar ftnb; öfters wirb an folgen Surfen
teilgenommen, jeboch nachher nicht bamit begonnen, ©ine

Buchhaltung foüte mögliifift einfach geholten unb für ben

betreffenben Beruf gugefc^nittcri fein, ©in bebeutenber
Borteil märe, wenn in ben Betriebenen SanbeSgegenben
folc|e $urfe fpezieü für febe Berufsart arrangiert mürben.
®le Teilnehmer foilten bann gehalten fein, menigftenS
ein Oahr lang bie Bttdhführung in ihrem Betriebe burdp
Zuführen, ©in ©jperte hätte oon Seit zu Seit Stadl'
fchau zu hotten» ob ber ©aetje au^ rtdhtig nachgelebt
werbe. ®afür foüten biefe BuchhaltungSturfe burc| bie

Berbänbe honoriert werben. Stuf biefe SBeife tonnten
bann bie Unfoften herauSgefchält werben unb eS ergäben
ftch Ü^ere InhaltSpuntte über bie ^ö|e ber Untoften
in jeber einzelnen Berufsbranche. ®ie Betteilung ber

Untoften auf ben StrbeitStohn foüte in ber SBetfe er»

folgen, ba§ biefelben auf einer neunftünbigen SlrbeitSzeit
bafieren. Qu ber Siegel arbeitet ein SJteifier bis ?u

12 ©tunben. ®iefe Ueberzeitarbeit, um
' bie ein rechter

SJteifier nicht heïumîommen tann, foü nicht buret) Un»

toften gefäjmälett werben, fonbern fte barf ben reinen

Berbienft für fich beanfpruthen. ®ie Berteitung auf
9 ©tunben ift bähet ooEfornmen gerechtfertigt.

Stuf ©runb biefer ©rhebung fönnen StentabititätS»
Berechnungen gemacht werben, wie fotehe baS Bauern»

fefretariat ermittelt unb beren ©laubwürbigfeit nicht tn

Sweifel gezogen werben fann.
Bis bahin ift aüerbingS noch ein weiter 23eg unb

eS braud|t noch jahrelange Strbeit, bis wir im |>anb=
werfet» unb ©eroerbeftanb fo weit finb, ba| wir bei

Behörben, Strdjiteften unb Unternehmungen baS ridhtige

BerftänbniS für ^anbwerf unb ©ewerbe finben.

Sdiieii. Bertiii fir Bmcfdentm
ml £r|rtiHg$f8rf»nf.

®ie SahreSöerfamwslung im @ro|ratSfaale in

©t. ©ollen war oon Bertretern oon über 100 Dr»

gamfatienen für Berufsberatung unb SehrtingSfürforge
befugt. 2lu^ war eine Steide oon Bertretern oon eib--

genöfftfehen unb fantonalen Behörben anmefenb. Stadl

einem furzen BegrüjpngSmort be§ Se«ttolpräftbenten
©ggermann auS_@enf an Me BerfammtungSteitnehmer
folgte bie ©eneljntigung ber SahteSrechnung pro 1924,

bie bei $r. 18,696 luSgabert mit einem Borfd|Iag ff"
3=r. 165 abfehiie^t. Bon einem Botanten würbe luf;
fd|tu| gewünfeht über bie ©tipenbienfrage (neue Stuftage

338 Wnstr. schweiz. HuNdW.-ZeitUKg („Meisterblatt")

hinsichtlich Heimat- und Naturschutz beruhigende Zusiche-

rungm geben konnte. Die eigentlichen Naturschutzgebiete
zwischen der Staatsstraße und der Eisenbahn, sowie der
ganze sogenannte Rheinspitz mit dem Strandbad bleiben
für alle Zukunft von dieser neuen Unternehmung unbe-
rührt. Die Freunde des Heimat- und Naturschutzes wer-
den ein wachsames Auge haben auf die Entwicklung die-
ser Industrie und insbesondere darauf ihr Augenmerk
richten müssen, daß die baulichen Anlagen das schöne
Strandbild des Altenrheins nicht verunstalten.

Sie ZWlW des SW»W«lms«.
(Aus einem Referate von Hrn. Nationalrat Schirm er,

St. Gallen.)

Infolge der stetig steigenden Materialpreise und den

Schwankungen und der Unsicherheit der Marktlage lehnte
man sich gerne an die von den Berufsverbänden aus-
gearbeiteten Tarife und Berechnungen. Dies ging so

lange, bis der Höhepunkt erreicht war und die Arbeits-
auftrüge genügend einliefen. Die wilde Konkurrenz, die

aus obgenannten Gründen ebenfalls an Vorsicht gebunden,
setzte wieder ein. Die Verbands-Disziplin lockerte sich

und führte zu Zuständen und Erscheinungen, die auf die

Dauer unhaltbar sind. Durch diese Vorkommnisse lockerte

sich auch das Zutrauen der Behörden gegenüber den

Tarifen und Berechnungen der Berufsverbände. Wenn
wir dasselbe wieder zurückgewinnen wollen, muß das

ganze Verfahren auf einer andern Basis wieder aufge-
baut werden. Das System der starren Tarife muß bei

größern Arbeiten den Berechnungen von Fall zu Fall
weichen.

Die Verhältnisse und Umstände weichen in den ver-
schiedenen Gegenden und Bauobjekten öfters wesentlich
voneinander. Auf dies ist bei der Kalkulierung Rücksicht

zu nehmen. Wir müssen darauf dringen, daß auch die
unterbietende Konkurrenz ihre Preise zu kalkulieren hat
und bei der Vergebung mitrechnen muß. Auch die Be-
hörden sollen sich in das Rechnungswesen einleben, damit
sie die Richtigkeit der Angaben, die belegt sein müssen,

prüfen können.
Eine Konferenz zwischen den Verwaltungsorganen

der Bundesbehördsn und der Baugruppe ^ des Schweizer.
Gewerbeverbandes hat Richtlinien geschaffen, nach denen

nun das Submissionswesen geregelt werden soll. Wenn
nun an die praktische Lösung dieser Aufgabe herange-
treten werden soll, sind drei Punkte erforderlich.

In erster Linie die Erstellung eines Formulars, aus
dem die Berechnungen der Behörden vorgelegt werden
sollen. Das Schema dieses Formulars ist für sämtliche
Berufsgruppen möglichst einheitlich zu gestalten. Auch
die Konkurrenz hat die gleichen Formulare zu benützen.

Dadurch erzielen wir eine einheitliche Berechnung, der
auch die Behörden folgen können. Es ist von Wichtig-
keit, daß sich die Behörden von der Richtigkeit der kal-
kullerten und belegten Preise überzeugen können. Sie
werden dann angehalten, selbst mitzurechnen und sich in
das System einzuleben. Dies würde dazu führen, daß
die eingegebenen Preise nicht mehr so gewaltige Unter-
schiede zeitigten und den Schleier der Unreellheit etwas
lüfteten. In zweiter Linie ruft die Sache einer neutralen
Berechnungsstelle der Berufsverbände. Jeder Berufs-
verband hat eine Berechnungsstelle zu schaffen. Für Ver-
bände, die nicht für diesen Zweck geschultes Personal be-

sitzen, dürfte es angezeigt sein, sich hiefür zusammenzutun
und die Arbeit einer gemeinsamen Berechnungsstelle zu
übertragen.. In St. Gallen besitzen wir bereits eine Ge-
schästsstelle des st. gallisch-appenzellischen Gewerbever-
bandes. Dort besteht eine Berechnungsstelle, welche auch

für weitere Berufsverbände solche Arbeiten durchführen
könnte. Es würde nur des Einlebens in die Berech-

nungen der speziellen Berufe bedürfen. Dies wäre unter
Beiziehung einiger bewährter Praktiker des betreffenden
Berufes leicht möglich. Aufgabe dieser Berechnungsstelle
wäre, bei einer in Betracht fallenden Baute die Arbeiten
unabhängig von den Berechnungen der einzelnen Be-
werber, von sich aus zu berechnen. Gehen dann die

Berechnungen der Konkurrenten über das vorgeschriebene
Maß auseinander, ist von der vergebenden Behörde das

Resultat der Berechnüngsstelle einzuholen. Eine Kon-
ferenz sämtlicher Bewerber soll dann die Berechtigung
der einzelnen Eingaben überprüfen, nach deren Resultat
dann die Eingaben zu vergeben wären. — In dritter
Linie: Eine bedeutungsvolle Rolle spielt bei den Berech-

nungen die Unkostenermittlung. Diese variiert unter den

einzelnen Betrieben gewaltig, gibt es doch solche, welche
keine Unkosten haben wollen Die Unkenntnis in der

Sache kann nur behoben werden durch eine richtige Buch-
führung. Nun gibt es verschiedene Systeme von Buch-
Haltungen, die für manche schwer verständlich und nicht
leicht durchführbar sind; öfters wird an solchen Kursen
teilgenommen, jedoch nachher nicht damit begonnen. Eine

Buchhaltung sollte möglichst einfach gehalten und für den

betreffenden Beruf zugeschnitten sein. Ein bedeutender
Vorteil wäre, wenn in den verschiedenen Landesgegenden
solche Kurse speziell für jede Berufsart arrangiert würden.
Die Teilnehmer sollten dann gehalten sein, wenigstens
ein Jahr lang die Buchführung in ihrem Betriebe durch-
zuführen. Ein Experte hätte von Zeit zu Zeit Nach-
schau zu halten, ob der Sache auch richtig nachgelebt
werde. Dafür sollten diese Buchhaltungskurse durch die

Verbände honoriert werden. Auf diese Weise könnten
dann die Unkosten herausgeschält werden und es ergäben
sich sichere Anhaltspunkte über die Höhe der Unkosten
in jeder einzelnen Berufsbranche. Die Verteilung der

Unkosten auf den Arbeitslohn sollte in der Weise er-

folgen, daß dieselben aus einer neunstündigen Arbeitszeit
basieren. In der Regel arbeitet ein Meister bis zu

12 Stunden. Diese Ueberzeitarbeit, um
' die ein rechter

Meister nicht herumkommen kann, soll nicht durch Un-

kosten geschmälert werden, sondern sie darf den reinen

Verdienst für sich beanspruchen. Die Verteilung auf
9 Stunden ist daher vollkommen gerechtfertigt.

Auf Grund dieser Erhebung können Rentabilitäts-
Berechnungen gemacht werden, wie solche das Bauern-
sekretariat ermittelt und deren Glaubwürdigkeit nicht in

Zweifel gezogen werden kann.
Bis dahin ist allerdings noch ein weiter Weg und

es braucht noch jahrelange Arbeit, bis wir im Hand-
werker- und Gewerbestand so weit sind, daß wir bei

Behörden, Architekten und Unternehmungen das richtige

Verständnis für Handwerk und Gewerbe finden.

SchlM. UOM flr SmBmtMg
«h LchrliWsWW.

Die Jahresversammlung im Großratssaale in

St. Gallen war von Vertretern von über 199 Or-

gamsatwAen für Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge
besucht. Auch war eine Reihe von Vertretern von eid

genösstschen und kantonalen Behörden anwesend. Nach

einem kurzen Begrüßungswort des Zentralpräsidenten
Egger mann aus Genf an die Versammlungsteilnehmer
folgte die Genehmigung der Jahresrechrmng pro 1921,

die bei Fr. 18,696 Ausgaben mit einem Vorschlag von

Fr. 165 abschließt. Von einem Votante» wurde Auf-

Muß gewünscht über die Stipendienfrage (neue Auflage
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o®o

bei ©üpenbtenoerjeifniffeS) unb oon einem pieiten Bo=
tanten über ba§ ©fiffat ber ©togabe bei BerbanbeS
bejüglif einer llnterftütpng burf ben Bunb. Bon
gentralfetretär ©toefer mürbe mitgeteilt, baß oom Bor«
ftanbe eine generelle ©ingabe an ben Bunb ge>

maft woröen fei. Sie Antwort auf Me ©Ingabe fei
nof auSftetjenb. gentralpräfibent ©ggermann oerbanïte
Derrn Bationalrat 2Beber (©t. ©allen) feine Bemühun«
gen in bet BunbeSoerfammlung pr Berabfolgung einer
BunöeSfuboention an ben Betbanb. 3m fetnexn würbe
oon einem ^Delegierten ber SBurtff geäußert naf einer
taSfünftigem regelmäßigen ©rffeinungSroeife bei Ber«
banbSorganS (Beilage ber ©ftoelj. ©eroerbejeitung).
5)aS Arbeitsprogramm für bie naf fie $ufunft fielff u. a.
all befonbere Aufgaben cor: Ausbau ber BerbanbSor«
gane, ©Raffung neuer BerufSberatungSfteßen unb gor«
berung beffehenber, Ausbau ber 2BanberauSffeßitng über
Berufsberatung unb SehrlingSfürforge, Ausgabe einer
Shrift über baS SBefen, bie Aufgabe unb bie Arbeits«
mefobe ber Berufsberatung, Betanffaltung non Bor«
tragSturfen unb ©Iternabenben, Betanffaltung meiterer
^affonferenjen pr ©Raffung non ArbeitSgemeinffaften
auf bem ©ebiete beS gabriflehtlingroefenS, beS |)oteI«
toefettS, ber Sanbmirtffaft, Berufsberatung unb Arbeits«
na^roeiS. ®er Jahresbeitrag pro 1925 mürbe mie bisher
belaffeti. Sie. JahreSoerfammlung pro 1926 foil im
Santon Sefftn abgehalten werben.

Baf ©rlebigung ber geffäftlifen Sraftauben folgte
las SReferat oon $erro Sann er, Borfteher ber fan«
tonalen JentralfteUe für SeWingSwefen in ©t. ©allen
fiber bas wichtige S|ema : Hüftlinien für eine ffroei«
jettffe Berufsberatung!« unb BerufSbilbungSpoltiif.
Borerft entbot £>err BegierungSrat Bieber, ber oon
Iter an ben Borffß führte, namenl ber ft. gafitffen
Regierung unb beS ©tabtrateS oon ©t. ©aßen ben
®ruß an bie Kongreßteilnehmer, BerbanbSoertreter, ®e«
legatiotren oon Behörben unb auswärtige ©äffe. ®er
Referent, De« Sauner, unterbreitete ber Berfammlung
ftutge Seitfä^e unb gotberungen, weife als Boraus«
ffung gelten für eine planmäßige ffweijeriff e Berufs«
watungS« unb BerufSbilbungSpolitif. Botmenbig ift

allem eine bereitroißige unb rüdthaltlofe Jufammen«
eit aller in Betraft fommenben Streife in Bunb unb

«ûttton unb ©emeinben, in ben gemeinnützigen unb Be*
^oetbänben. ©hie ffweigeriffe BerufSberatungS« unb

BerufSbilbungSpolitit ift nur bentbar unter naf folgen«
ben BorauSfeßungen :

®er Begriff unb bie Aufgaben ber Berufsberatung
müffen !lar unb einbeutig umffrieben werben. @S gilt
oor aüem, burf eine naf ben Bebürfniffen ber ehfei«
miffen BolîSroirtffaft orientierte ©rjiehungSpolitil ben
Boben für eine fowofff ben ^ntereffen beS einzelnen mie

auf ber ©efamtheit bienenbe Berufswahl oorpbereiten.
©benfo notwenbig wie für bie einzelne BerufSbera«

tungSfieüe iff ein Arbeitsprogramm auf für ben ff toei«

geriffen Berbanb. ®fe Sehrftellen«Bermittlung
muß wieber tuehr interfantonal erfolgen, ©anj befon«
bere lufmerffamfeit iff ben Berufen mit BafwufS«
mangel p ffenïen.

êieBerufSbilbung bebarf ebenfalls ber mir!«
famen götbetung. ®aS fann oor aßem baburf ge

ffehen, baß bie BerufSoerbänbe mit ben Organen beS

BunbeS, ber Kantone, ber ©emeinben unb ben Berufs«
beratungSffeßen, fowie ben beruffifen BilbungSanftalten
pfammenarbeiten. §ie|er gehört auf bie faflife lieber«

wafung ber Sehroerhältniffe burf baS Büttel ber gaf«

fommiffionen, bie görbertmg ber fo unet;blif wertooßen
gwiffenprüfuugen uub ber 5reijeit=fîeftrebungeR, foroeit
biefelben ber BerufSbilbung bienen. -Beben ber prafti«
ffen BerufSlehre muß auf ben berufftfen gortbil«
bungS« unb g=af f f ulen oermehïte Beaflung geffenît
werben. ®te Beftrebungen ber ffmeijeriffen Berufs«
oerbänbe, fowie bie Sluffteltung einheitlicher üehroertrüge
unb SehrlingSregulatioe, baS SeßrlingSwefen in ihrem
Berufe p orbnen, finb burf bie Auffteüung oon Bor«
mallehroerträgen burf ben Bunb ober bie Kantone ober
aber burf Inerfennung ber oon ben BerufSoerbanben
aufgeffeßten Seh^oerträge p förbern. ®ie SehrlingS«
Prüfungen, weife mit |>ilfe beS BunbeS unb ber
Kantone, fowie ber BerufSoerbänbe burfgeführt werben,
finb nof mehr als bisher p oerehfettlifen.

®ie gürforge für bie Sehrentlaffenen unb
beten weitere luSbilbung hat in erffer Sinie burf bie

BerufSoerbänbe p erfolgen. ®ie ©rjiehung beS beruf«

lifen Bafwuf feS p Qualitätsarbeiten! ift im ^Inblif
auf bie beruffif e lleberfrembung unb ben Buf naf erft«
îlaffxgeti IrbeitSfräften eine ber roiftigften Aufgaben ber
ffweigeriffen BerufSpoliiü.

Baf längerer ®iSîuffton würbe bem Antrag bei
BorftanbeS, bie Seitfä^e bem Borftanbe pr eingehenbett
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des StîpmdiêNvêrzeichnisses) und von einem zweiten Vo-
tanten über das Schicksal der Eingabe des Verbandes
bezüglich einer Unterstützung durch den Bund. Von
Zentralsekretär Stocker wurde mitgeteilt, daß vom Vor-
stände eine generelle Eingabe an den Bund ge-
macht worden sei. Die Antwort ans die Eingabe sei

noch ausstehend. Zentralpräsident Eggermann verdankte
Herrn Nationalrat Weber (St. Gallen) seine Bemühun-
gen in der Bundesversammlung zur Verabfolgung einer
Bundessubvention an den Verband. Im fernern wurde
von einem Delegierten der Wunsch geäußert nach einer
inskünftigen regelmäßigen Erscheinungsweise des Ver-
bandsorgans (Beilage der Schweiz. Gewerbezeitung).
Das Arbeitsprogramm für die nächste Zukunft sieht u. a.
als besondere Aufgaben vor: Ausbau der Verbandsor-
gane, Schaffung neuer Berufsberatungsstellen und För-
derung bestehender, Ausbau der Wanderausstellung über
Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge, Ausgabe einer
Schrift über das Wesen, die Aufgabe und die Arbeits-
Methode der Berufsberatung, Veranstaltung von Vor-
tragskmsen und Elternabenden, Veranstaltung weiterer
Fachkonferenzen zur Schaffung von Arbeitsgemeinschaften
auf dem Gebiete des Fabriklehrlingwesens, des Hotel-
Wesens, der Landwirtschaft, Berufsberatung und Arbeits-
Nachweis. Der Jahresbeitrag pro 1925 wurde wie bisher
belassen. Die, Jahresversammlung pro 1926 soll im
Kanton Tessin abgehalten werden.

Nach Erledigung der geschäftlichen Traktanden folgte
das Referat von Herrn Tann er, Vorsteher der kan-
tonalen Zentralstelle für Lehrlingswesen in St. Gallen
über das wichtige Thema : Richtlinien für eine schwei-
Mische Berufsberatungs- und Berufsbildungspolitik.
Vorerst entbot Herr Regierungsrat Weber, der von
hier an den Vorsitz führte, namens der st. gallischen
Regierung und des Stadtrates von St. Gallen den
Gruß an die Kongreßteilnehmer, Verbandsvertreter, De-
Negationen von Behörden und auswärtige Gäste. Der
Referent, Herr Tanner, unterbreitete der Versammlung
àige Leitsätze und Forderungen, welche als Voraus-
schung gelten für eine planmäßige schweizerische Berufs-
beratungs- und Berufsbildungspolitik. Notwendig ist
vor allem eine bereitwillige und rückhaltlose Zusammen-
arbeit aller in Betracht kommenden Kreise in Bund und
Kanton und Gemeinden, in den gemeinnützigen und Be-
vufsverbänden. Eine schweizerische Berufsberatungs- und

Berufsbildungspolitik ist nur denkbar unter nachfolgen-
den Voraussetzungen:

Der Begriff und die Aufgaben der Berufsberatung
müssen klar und eindeutig umschrieben werden. Es gilt
vor allem, durch eine nach den Bedürfnissen der einhei-
mischen Volkswirtschaft orientierte Erziehungspolitik den
Boden für eine sowohl den Interessen des einzelnen wie
auch der Gesamtheit dienende Berufswahl vorzubereiten.

Ebenso notwendig wie für die einzelne Berufsbera-
wngsstelle ist ein Arbeitsprogramm auch für den schwei-
zsrischen Verband. Die Lehrstellen-Vermittlung
muß wieder mehr interkantonal erfolgen. Ganz beson-
dere Aufmerksamkeit ist den Berufen mit Nachwuchs-
mangel zu schenken.

Die Berufsbildung bedarf ebenfalls der wirk-
samen Förderung. Das kann vor allem dadurch ge
fchehen, daß die Berufsverbände mit den Organen des
Bundes, der Kantone, der Gemeinden und den Berufs-
beratungsftellen, sowie den beruflichen Bildungsanstalten
zusammenarbeiten. Hieher gehört auch die fachliche Ueber--

wachung der Lehrverhältniffe durch das Mittel der Fach-
kommifsionen, die Förderung der so unendlich wertvollen
Zwischenprüfungen und der Freizeit-Pestrebmigen, soweit
dieselben der Berufsbildung dienen. -Neben der prakti-
schen Berufslehre muß auch den beruflichen Fortbil-
dungs- und Fachschulen vermehrte Beachtung geschenkt
werden. Die Bestrebungen der schweizerischen Berufs-
verbände, sowie die Aufstellung einheitlicher Lehrverträge
und Lehrlingsregulative, das Lehrlingswesen in ihrem
Berufe zu ordnen, sind durch die Aufstellung von Nor-
mallehrverträgen durch den Bund ober die Kantone oder
aber durch Anerkennung der von den Berufsverbänden
aufgestellten Lehrverträge zu fördern. Die Lehrlings-
Prüfungen, welche mit Hilfe des Bundes und der
Kantone, sowie der Berufsverbände durchgeführt werden,
sind noch mehr als bisher zu vereinheitlichen.

Die Fürsorge für die Lehrentlafsenen und
deren weitere Ausbildung hat in erster Linie durch die

Berufsverbände zu erfolgen. Die Erziehung des beruf-
lichen Nachwuchses zu Qualitätsarbeitern ist im Hinblick
auf die berufliche Ueberfremdung und den Ruf nach erst-
klassigen Arbeitskräften eine der wichtigsten Aufgaben der
schweizerischen Berufspolitik.

Nach längerer Diskussion wurde dem Antrag des
Vorstandes, die Leitsätze dem Vorstande zur eingehenden
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Brüfung p unterbreiten unb bann einer folgenben Ber*
fammlmtg bas IHefuïtat btefer Prüfung p unterbreiten»
pgeftimmt. Slm Sîadjmittag folgte nod} ein SluSfïug
nadj BögelinSegg, mit Begtfigung bafelbft burcb
Çerrn ©briftian Bruberer.

S*liiiluUf SeUiUmi un fteisfjp.
(Sowefpottbeiiî).

©in ©rogteil beS MigerfolgeS bei ber Berwenbung
oon girîularfâgen ift otet bem Umftanbe ppfd^reiben,
bag man ber gorm unb Inpbl ber ©ägep|nc in
Bezug auf bie SeiftungSfäbigfeit einer beftimmten ©âge
eine faft auSfcbliegltcbe Bebeutuug beimißt unb bie am
beten Bebtngungen, naelcfje eine ©âge erft p einem erft*
ïlaffigen SBetîjeug p madjen oermögen, mehr ober
meniger ignoriert.

Man glaubt, baff, weil pet intelligente ©ägefdjneibet
in oerfc£)iebener SCßeife ihre. ©ägepfjne betjanbeln unb
boc| gleid) gute Stefuttäte erzielen, bie Inptjl ber gähne,
ihre Rorm unb bie Dualität beS oerwenbeten ©tables
febr geringen ©influg auf bie ©rjielung eines moglicbfi
guten ©nbeffeltS heften. ®em ift aber nicf)t fo ; bag bie
beiben ©ägefcbneiber mit oerfdjiebenen Sötetboben gleidj
oorzüglidjeS leiften, beroeift noch nictjt, bag ibre Melboöen
Me beften finb.

@S bewerft aucb nicht, bag eine gut gearbeitete ©äge
mit oerfcbieben geformten unb mebr ober meniger gähnen,
weiche jebocb oon einem Arbeiter Bebtent wirb, ber oiele
©tnbeiten ber ©ägebebanblung rttc^t fennt, minberwer*
tiger ift, als eine fold&e, mit ber ein oerftänbiger unb
erfahrener Arbeiter gute Seiftangen benwrbrlngt. ®urdj
jahrelange ©rfabrung in ber Bearbeitung geroiffer ©ägen
erworbene Senntniffe befttjen gewöhnlich jene, bie fein
Bettangen barnad) tragen, öiefeiben mitpteilen. Iber in
ben feltenften gäflen oermögen biejenigen, bets en grogs
©rfabrung in ber ©ntmerfung, Bearbeitung, Normung
unb ©cgränfung beS ©tables bep>. be§ QabnbefabeS p
©ebote ftebt, bie oon ihnen erzeugten ©ägen audj richtig

p bebanbeln, ba fie batin ungeübt finb. S)ie ©ägen
werben gewöhnlich auf ©ruttb alten ^esîontmenS ange*
fertigt, fooiel gâfjne für bie unb bie Slrt girtularfäge ;

eine gtadjfäge oon größerer ©târïe erhält weniger Böhne"
als eine abgefdjtiffene; eine Heine ©äge belommt otete

gähne, um ben ©ffeEt einer grogen p erteilen u. f. f.
@S ift ri^tig» bag heutzutage faft auSfcblteglid) nur

ft'reiSfägen befter ©rgeugung oerwenbet werben, bie febr
rafdb fdjneiben, jöbag fcbeinbar tein @t«nb p einer
Betbefferung in Bezug auf gaipform, gabnweite, ©cbran!
rc. oorltegt. @S ift aber unrichtig, p glauben, bag ein
unb baSfelbeTi ©ägefabriüat biefelbe SIrbeit leiften wirb
ober mug, fei nun ber mit feiner SBartung betraute Sit*
better in aßen Süden unb Reinheiten fetner ©ägearbeit
bewanbert ober nicht.

freilich huubelt eS ftcb in erfter Sinie immer um
bie Reftbaltung, welche ga|nform sc. M am beften für
Me oerfdjiebenen Blattppe« eignet. ®ann fommt jebocb
fofort bie grage, wie bie gähne am oorteilbafteften p
fçbârfen ftnb unb wie man bie mit ber @ägemanipula<
tion betrauten Slrbeiter p biefer Slrbeit p erziehen bat-
Solche, bereits erfahrene Slrbeiter, bie auch bereit finb,
biefe ihre ©rfabnmgen anbern mitpteilen, finbet 'man
beute öfters als früher, pm Unter) cbteb »on ben ©t*
Zeuget« oon Sägeblättern.

Um sber biefe problème richtig p er faffen, muffen
wit ben ganzen Borgang oom ©infe^en bet gähne bis

p ihrem Slrbeiten am §olp oon einer ganz neuen ©eile
betrauten» MefeS fyunîtionieren al§ eine wiffenfdjaftllcbe
Rrage anfeben, ntc|i als etwas, baS bereits für alle geii

geregelt unb abgetan gilt, j Steg PreiSfägen fc|on feit
118 fahren erzengt werben unb in Berwenbung fte^en,

ift fein Beweis bafür, bag fie nicht noch oerbeffetungsi*

fähig finb unb bag ber Rbealpb« bereits .erfunbeti
würbe.

Hergebrachte Hebung, mag fie nod) fo allgemein

eingewurzelt unb oorbereitet fein, ift für ben wirltidp
SBert etner SCTletbjobe ni^t immer maggebenb. grübet
bat man $. B. lange geit bteburc| als unumftöglidje
Sßcbrbeit angefebett, bag bie §it}e eines ©cbmeljoferj
bur^ ©inMafen fatter Suft erhöbt wirb. SUS man bann

einmal oorfc^lug, fiatt fatter b#® Suft ju biefem gtoede

einjubtafen, würbe man ausgelacht. Stenn aber machte

man boäj ben Betfu^ — unb b®ute werben alle
öfen mit beiger Suft beblafen!

Deute bunbelt eS ft<h bei ber Preislage um bie gn«

fammenfaffung aßet bisherigen ©rfabrungen unb um bie

©djaffung eines ©inbeitSpbneS für bie oerfdjiebetten
©ägetripen, jebocb für beftimmte Doljforten, beren Dua-

liiät in Be§ug auf ben ©ägeoerfdjnitt ein für äße State

beïannt ift, baber feinen grogen ©c|wanfungen unten

liegt. P—y

Hoi aer PerwttllcMtif ßandwerKer$.
®er wirtfdbaftlishe ©rfolg efaeS DarcbwetferS unb

©ewerbetreibenben überhaupt hängt ohne gweifel oon

ber $erfönlid)feit beS 3KeifterS, Setters ufw., bann oon

ber ©hrcidjtung unb gnflsnbbattung ber ©efdjäftSräume
unb ber Sßertpuge, fowie oon ber ©efdjäftSfübrung ab.

®a§ SBi^tigfte ift bie Betfönlid)Eett beS ©ef(bäftSmanne§,
ber junädbft eine grünblide luSbilbung in feinem ffacf),

©nergie unb Überfielt tn ber Seitung, ©ewanbtbeit int

Berfebr überhaupt «nb inSbefonbere mit ber Punbf(|aft
beftben mug. ®aS aüeS ift audj bei bem fleinften tBe>

trieb» bei bem alera arbeitenben 9)teifter nötig. ©Inen

grogen SJtangel er.tbectt man bei manchem Danbwerfer
unb ©ewerbetreibenben tn bem Eaufmännifc|en Seit feines

Betriebes, gimadsfi fällt bie oft abfiogenbe ober un=

freunbliöbe Bebanbtung ber Punb|d)aft auf. §ier fönnte

unbebiugt oon grogen faufmännilchen Unternehmungen
oieleS gelernt werben. 3Äan betraute hier nur einmal

bie Slngefteßten eines SBarenbaufeS. ®ie Betfäufer unb

Berfäufermnen wetteifern in ber liebeooßen, freunbli^en
unb grünblicben Bebienung ber Päufet unb Käuferinnen,
©S gilt hier ber ©runbfa|» jebe Käuferin unb jeben

Äaufer — wenn irgenb möglidb — gufrieben ju ftcllen.

Befslwerben wegen unfreunblicber Beßanblung ber Kam

ben werben oft burdb eine fofortige ©nttaffung, refp.

Pünbigung geaîjïïbet. gugegeben, bag ein Danbtoerfer,
ber oießeis|t son früh bis fpät in feiners @efd)äft übet

in feiner SBerfftait arbeiten mug, oft nicht fo aufgelegt

ift, befonbere SiebenSroürbigfeit «nb gteube jur @(ba«

ZU tragen. ®a§ ift aber aut| gar nic§t nötig, ©ine ru|tge»

ernfte Dbfß^Mt wirb son ber Punbfcbaft and) gefcw
unb oerftanben. ®er ftanbrnerfer bat fetten faufmänniW

gut gefdjutteS Betfunal, er ift auf ftdb fetbft angemiefen

«nb oon feinen perföntidben ©igenfebaften hängt bW
ber ©rfolg feines ©ef^äfteS ab. @r rnug besl)alb unter

aßen Umfjänben geit für feine Punbfc|aft haben.

ift aber nid^t aßetn bie freunbud)e Bebienung, bie be"

Purcben feffelt, fonbern oor aüem gehört gut ©efcbâp'

fübrung eine prompte unb reefle Bebienung. BerfpW'

jungen über Sieferungen unb Setftungen, bie ni^t
lieb innegehalten werben» oerärgern ben Punben un®

geben ihm oft Beranlaffung, Irbeiten, bie oerfpätet #
geliefert finb» ober Mängel aufweifen, prMpwetfen flWjj

ju beanftanben. SBie oft entfîeben barauS ^

Danbwerïer nidjt wiffen» wie bei folc|en gurüdmeifut#
unb Mängelrügen p »erfahren ift. ®in f^werer ^r'
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Prüfung zu unterbreiten und dann einer folgenden Ver-
sammlung das Resultat dieser Prüfung zu unterbreiten,
zugestimmt. Am Nachmittag folgte noch ein Ausflug
nach Vögelinsegg, mit Begrüßung daselbst durch
Herrn Christian Bruderer.

MW«lle BehMlmg «» KreisMe«.
(Korrespondesz).

Ein Großteil des Mißerfolges bei der Verwendung
von Zirkularsägen ist viel dem Umstände zuzuschreiben,
daß man der Form und Anzahl der Sägezähne in
Bezug auf die Leistungsfähigkeit einer bestimmten Säge
eine fast ausschließliche Bedeutung beimißt und die an-
deren Bedingungen, welche eine Säge erst zu einem erst-
klasfigen Werkzeug zu machen vermögen, mehr oder
weniger ignoriert.

Man glaubt, daß, weil zwei intelligente Sägeschneider
in verschiedener Weise ihre Sägezähne behandeln und
doch gleich gute Resultate erzielen, die Anzahl der Zähne,
ihre Form und die Qualität des verwendeten Stahles
sehr geringen Einfluß auf die Erzielung eines möglichst
guten Endeffekts besitzen. Dem ist aber nicht so; daß die
beiden Sägeschneider mit verschiedenen Methoden gleich
vorzügliches leisten, beweist noch nicht, daß ihre Methoden
die besten sind.

Es beweist auch nicht, daß eine gut gearbeitete Säge
mit verschieden geformten und mehr oder weniger Zähnen,
welche jedoch von einem Arbeiter bedient wird, der viele
Einheiten der Sägebehandlung nicht kennt, minderwer-
tiger ist, als eine solche, mit der ein verständiger und
erfahrener Arbeiter gute Leistungen hervorbringt. Durch
jahrelange Erfahrung in der Bearbeitung gewisser Sägen
erworbene Kenntnisse besitzen gewöhnlich jene, die kein

Verlangen darnach tragen, dieselben mitzuteilen. Aber in
den seltensten Fällen vermögen diejenigen, denen große
Erfahrung in der Entwerfung, Bearbeitung, Formung
und Schränkung des Stahles bezw. des Zahnbesatzes zu
Gebote steht, die von ihnen erzeugten Sägen auch richtig
Zu behandeln, da sie darin ungeübt sind. Die Sägen
werden gewöhnlich auf Grund alten Heàmmens ange-
fertigt, soviel Zähne für die und die Art Zirkularsäge;,
eine Flachsäge von größerer Stärke erhält weniger Zähne
als eine abgeschliffene; eine kleine Säge bekommt viele
Zähne, um den Effekt einer großen zu erreichen u. s. f.

Es ist richtig, daß heutzutage fast ausschließlich nur
Kreissägen bester Erzeugung verwendet werden, die sehr
rasch schneiden, .sodaß scheinbar kein Grund zu einer
Verbesserung in Bezug aus Zahnform, Zahnweite, Schrank
?e. vorliegt. Es ist aber unrichtig, zu glauben, daß ein
und dasselbe^ Sägefabrikat dieselbe Arbeit leisten wird
oder muß, sei nun der mit seiner Wartung betraute Ar-
beiter in allen Tücken und Feinheiten seiner Sägearbeit
bewandert oder nicht.

Freilich handelt es sich in erster Linie immer um
die Festhaltung, welche Zahnform 2c. sich am besten für
die verschiedenen Blattypen eignet. Dann kommt jedoch
sofort die Frage, wie dis Zähne am vorteilhaftesten zu
schärfen sind und wie man die mit der Sägemanipula-
tion betrauten Ardeiter zu dieser Arbeit zu erziehen hat.
Solche, bereits erfahrene Arbeiter, die auch bereit sind,
diese ihre Erfahrungen andern mitzuteilen, findet Man
heute öfters als früher, zum Unterschied von den Er-
zeugern von Sägeblättern.

Um aber diese Probleme richtig zu erfassen, müssen
wir den ganzen Vorgang vom Einsetzen der Zähne bis
zu ihrem Arbeiten am Holze von einer ganz neuen Seite
betrachten, dieses Fmkèioàên als eine wissenschaftliche
Frage ansehen, nicht als etwas, das bereits für alle Zeit

geregelt und abgetan gilt, s Daß Kreissägen schon seit

118 Jahren erzeugt werden und in Verwendung stehen,

ist kein Beweis dafür, daß sie nicht noch Verbesserung-
fähig sind und daß der Jdealzahn bereits erfunden
wurde.

Althergebrachte Uebung, mag sie noch so allgemein

eingewurzelt und vorbereitet sein, ist für den wirklichen
Wert einer Methode nicht immer maßgebend. Früher
hat man z. B. lange Zeit hindurch als unumstößliche
Wahrheit angesehen, daß die Hitze eines Schmelzofens
durch Einblasen kalter Luft erhöht wird. Als man dann

einmal vorschlug, statt kalter heiße Luft zu diesem Zwecke

einzublasen, wurde man ausgelacht. Dann aber machte

man doch den Versuch — und heute werden alle Hoch-

öfen mit heißer Luft beblasen!
Heute handelt es sich bei der Kreissäge um die Zu-

sammenfafsung aller bisherigen Erfahrungen und um die

Schaffung eines Einheitszahnes für die verschiedenen

Sägetypen, jedoch für bestimmte Holzsorten, deren Qua-

lität in Bezug auf den Sägeoerschnitt ein für alle Male
bekannt ist, daher keinen großen Schwankungen unter-

liegt. ?—?

WN Se? ?erà«kM à Wnsmâm.
Der wirtschaftliche Erfolg eines Handwerkers und

Gewerbetreibenden überhaupt hängt ohne Zweifel von

der Persönlichkeit des Meisters, Leiters usw., dann von

der Einrichtung und Instandhaltung der Geschäftsräume
und der Werkzeuge, sowie von der Geschäftsführung ab.

Das Wichtigste ist die Persönlichkeit des Geschäftsmannes,
der zunächst eine gründliche Ausbildung in seinem Fach,

Energie und Übersicht in der Leitung, Gewandtheit im

Verkehr überhaupt und insbesondere mit der Kundschaft

besitzen muß. Das alles ist auch bei dem kleinsten Be-

trieb, bei dem allein arbeitenden Meister nötig. Einen

großen Mangel entdeckt man bei manchem Handwerker
und Gewerbetreibenden in dem kaufmännischen Teil seines

Betriebes. Zunächst fällt die oft abstoßende oder un-

freundliche Behandlung der Kundschaft aus. Hier könnte

unbedingt von großen kaufmännischen Unternehmungen
vieles gelernt werden. Man betrachte hier nur einmal

die Angestellten eines Warenhauses. Die Verkäufer und

Verkäuferinnen wetteifern in der liebevollen, freundlichen
und gründlichen Bedienung der Käufer und Käuferinnen.
Es gilt hier der Grundsatz, jede Käuferin und jeden

Käufer — wenn irgend möglich — zufrieden zu stellen.

Beschwerden wegen unfreundlicher Behandlung der Kan-

den werden oft durch eine sofortige Entlassung- resp.

Kündigung geahndet. Zugegeben, daß ein Handwerker,
der vielleicht von früh bis spät in seinem Geschäft oder

in seiner Werkstatt arbeiten muß, oft nicht so aufgelegt

ist, besondere Liebenswürdigkeit und Freude zur Schau

zu trage«. Das ist aber auch gar nicht nötig. Eine ruhige,

ernste Höflichkeit wird von der Kundschaft auch gesW
und verstanden. Der Handwerker hat selten kaufmännisch

gut geschultes Personal, er ist aus sich selbst angewiesen

und von seinen persönlichen Eigenschaften hängt häufig

der Erfolg seines Geschäftes ab. Er muß deshalb unter

allen Umständen Zeit für seine Kundschaft haben. Es

ist aber nicht allem die freundliche Bedienung, die den

Kunden fesselt, sondern vor allem gehört Zur Geschäft

Wrung eine prompte und reelle Bedienung. Versp«'

chungen über Lieserungen und Leistungen, die nicht pümd

lich innegehalten werden, verärgern den Kunden uw

gebe» ihm oft Veranlassung, Arbeiten, die verspätet ab-

geliefert find, oder Mängel aufweisen, zurückzuweisen oder

zu beanstanden. Wie oft entstehen daraus Prozesse, dap

Handwerker nicht wissen, wie bei solchen Zurückweisung
und Mängelrügen zu verfahren ist. Ein schwerer FeW'
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